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e-Arbeitszeitbewilligungen (e-AZB) 
www.arbeitnehmerschutz.zh.ch 

 
Der elektronische Schalter für Arbeitszeitbewilligungen: 
schnell, einfach und rund um die Uhr geöffnet 

 

Mit wenigen Klicks zur Arbeitszeitbewilligung 
 
Diese eGovernment-Anwendung erlaubt es dem Kunden, schnell und einfach eine 
Arbeitszeitbewilligung für den Kanton Zürich, die Stadt Zürich oder die Stadt Winterthur zu 
erhalten. Der gesamte Antrag und die Genehmigung wird online abgewickelt.  

 

Was ist e-AZB? 
 
e-AZB nutzt moderne Informations- und Kommunikationstechnologien, um 
Arbeitszeitbewilligungen kundengerecht und möglichst effizient erteilen zu können. Dadurch 
wird die Standortattraktivität des Kantons Zürich gefördert. 
e-AZB erlaubt dem Kunden, sämtliche Schritte der Arbeitszeitbewilligung online zu erfassen 
und zu verwalten. Dies unabhängig von seinem Standort und während 7 Tagen und 24 
Stunden. e-AZB verschafft dem Kunden die Übersicht über den Status seines 
Bewilligungsantrages und vereinfacht das Einreichen periodisch wiederkehrender Gesuche. 
Sicherheit und Datenschutz sind auf hohem Niveau gewährleistet. 
 

 
 
Übersicht über die Gesuche eines Kunden
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Wer profitiert von 
e-AZB? 
 

• Unternehmen 

Einreichung und effiziente Abwicklung der 
Gesuche, rasch verfügbare und aktuelle 
Informationen, elektronische Archivierung 
der Gesuche und Bewilligungen. 

 

• Amt für Wirtschaft und Arbeit 

Effiziente Gesuchsbearbeitung durch 
Einbezug der Kunden in den 
Abwicklungsprozess, Verminderung von 
Medienbrüchen und Reduktion des 
Papierverbrauchs 

 

• Kanton Zürich 
Förderung Standortattraktivität, Ausstrahlung 
als innovativer Standort, Referenzprojekt für 
e-Government, Nutzung der Erfahrung und 
einzelner Bausteine aus vorangehenden e-
Government Projekten 

 

Wie funktioniert 
e-AZB? 

Beispiel Kanton Zürich 
 

 
 

Welche Vorteile bringt 
e-AZB zusätzlich? 
 

• Imageverbesserung der kantonalen 
Verwaltung und verbesserte 
Zusammenarbeit mit dem Kunden  

• Unterstützung des Service Public im Sinne 
einer Top-Dienstleistung  

• Unabhängigkeit von Ort, Schalter- und 
Büroöffnungszeiten,  

• Erreichbarkeit 7 x 24 Std. 
• Erhöhung der Transparenz und der 
Geschwindigkeit in der Abwicklung des 
Bewilligungsverfahren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adressen 
 
Amt für Wirtschaft und Arbeit 
Arbeitnehmerschutz 
Herr Dr. Peter Meier 
8090 Zürich 
 
www.arbeitnehmerschutz.zh.ch 
Tel. +41- 43-259 91 00 
Fax +41- 43-259 91 01 
 

 

 

 
 
werner.mattes@icontel.com 
www.icontel.com 
Tel. +41-44-288 99 99 
 
Icontel realisierte das Projekt. 

Gesuch 
einreichen 

Gesuch ablehnen 

Gesuchsteller 
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